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 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben/E-Mail vom 17.02.2020 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Laupheim 
 

 Flächennutzungsplanänderung  

 Bebauungsplan „Freizeitbereich Rißtal Teiländerung 1“ 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 
 

B. Stellungnahme 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken. 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
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Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Zum Bebauungsplan „Freizeitbereich Rißtal, 1. Änderung“ fand am 02.04.2015 eine 

Besprechung in Laupheim statt, bei der wir als Höhere Raumordnungsbehörde zuge-

gen waren. Im dazu vorliegenden Aktenvermerk ist u.a. festgehalten, dass die „ge-

plante Ausweitung der Gastronomie für größere Veranstaltungen nicht mehr aktuell“ 

sei.  

Der damals geplante Klettergarten und Kiosk konnte von den Festsetzungen des Be-

bauungsplans abgedeckt errichtet werden. 

 

 

Aus den nun vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass im nördlichen Teil des Be-

triebsgebäudes ein Veranstaltungsraum zur Vermietung an geschlossene Gesell-

schaften bis 95 Personen eingerichtet worden sei. Hier stellt sich die Frage auf wel-

cher Rechtsgrundlage dies eingerichtet wurde. Der Bebauungsplan wie auch der Flä-

chennutzungsplan als erforderliche Grundlage lassen ein Sondergebiet für Freizeit 

und Erholung zu bzw. eine Sonderbaufläche mit den Zweckbestimmungen Sportplatz, 

Spielplatz, Badeplatz und Freibad. 

Im Hinblick auf das Zersiedelungsverbot, welches unter Plansatz 3.1.9 im Landesent-

wicklungsplan und auch im Regionalplan Donau-Iller verankert ist, wird um Konkreti-

sierung der Planung gebeten, auch im Hinblick darauf, wie es sich mit den o.g. Dar-

stellungen im Flächennutzungsplan verträgt. 

 

Wir bitten vor allem um deutliche Erläuterung und Klarstellung, was genau die ge-

plante Festsetzung im SO 2 Feststadel mit erweiterten Nutzungszeiten beinhalten 

soll. Hierzu sind keinerlei Ausführungen in den Unterlagen ersichtlich. 

 

Unserer Ansicht nach könnte es sich bei dieser Ausweitung um den Beginn einer 

Splittersiedlung handeln, welche Zielen der Raumordnung widerspricht. Auf § 1 Abs. 

4 BauGB wird hingewiesen. 

 

Unsere Stellungnahme bedeutet zunächst nicht, dass eine Festscheune wie geplant 

gänzlich unzulässig wäre.  

 

Jedoch ist ein Gesamtkonzept nicht klar erkennbar. Sollte die Festscheune im Rah-

men der bestehenden Vorschriften möglich sein und wurde so genehmigt, wäre keine 
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Bebauungsplanänderung erforderlich. Bei einer Erweiterung erbitten wir um Erläute-

rung in welchem Umfang. 

 

 

 

 

gez. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Bebauungsplanverfahren "Freizeitbereich Rißtal Teiländerung 1" in Obersulmetingen   
Stadt Laupheim, Teilort Obersulmetingen, Lkr. Biberach  
(TK 25: 7724 Ehingen (Donau)  
  
Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Ihr Schreiben vom 17.02.2020  
 
Anhörungsfrist 25.03.2020 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich Rheingletscher-Niederterrassenschottern, welche im angrenzenden 
See als Rohstoff abgebaut wurden. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, 
die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Für die ehemaligen Abbaukanten des Kiesabbaus geht das LGRB geht davon aus, dass 
sowohl für den Endzustand als auch für die Zwischenbauzustände rechnerische Standsi-
cherheitsnachweise für die geplanten Böschungen erbracht wurden oder werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Die Kiesgrube Laupheim-Obersulmetingen (LGRB-Gewinnungsstellennr. RG 7725-9) ist 
seit 2007 stillgelegt. Aus rohstoffgeologischer Sicht sind keine Anregungen, Hinweise oder 
Bedenken zur Planung vorzubringen. 
 
 
Grundwasser  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau  
 
Bergbehördliche Belange sind nicht berührt.  
 
 
Geotopschutz  
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
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Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 

 
 
















